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Satzungen des Österreichischen Weimaraner Vereines 
(ÖWV) im Sinne des Vereinsgesetzes 2002, ZVR Nr.: 
465561241 
 
§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
1. Der Verein führt den Namen „Österreichischer Weimaraner Verein (ÖWV)“. 
2. Er hat seinen Sitz in 3484 St. Johann, Hirschgatter im Häufel 1, Bezirk Tulln, und 

erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich. 
3. Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt. 
 
§ 2: Zweck 
 
1. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die 

Förderung der  Reinzucht und jagdlichen Geltung des Weimaraner-
Vorstehhundes. 

 
§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
1. Der Vereinszweck soll durch die, in den Abs. 2 und 3 angeführten, ideellen und 

 materiellen Mittel erreicht werden. 
2. Als ideelle Mittel dienen: 

2.1. Führung eines Zuchtregisters 
2.2. Beratung der Züchter 
2.3. Import von Hunden zur Blutauffrischung 
2.4. Bekämpfung wilder Zucht durch Festlegung einer Zuchtordnung, die für  alle                

Züchter bindend ist 
2.5. Verkaufsvermittlung 
2.6. Unterstützung von Berufsjägern und Hundeführern bei der Anschaffung von                 

Weimaranern 
2.7. Veranstaltung von Hundeprüfungen und Teilnahme an Hundeprüfungen 

anderer Klubs, Vereine und Verbände 
2.8. Teilnahme an Hundeausstellungen 
2.9. Abhaltung von Kursen zur Heranbildung von Hundeführern, Richtern usw. 
2.10. Aufrechterhaltung engster Verbindung mit Weimaraner Klubs anderer 

Länder und Staaten 
2.11. Veröffentlichung und Vermittlung belehrender Fachschriften und sonstiger                    

Mitteilungen, die von Mitgliedern aufgrund eigener Erfahrung über den                   
Weimaraner gesammelt, verfasst und zur Veröffentlichung weitergeleitet 
werden 

2.12. Mitgliedschaft und Vertretung im Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) 
und Österreichischen Jagdgebrauchshundeverband (ÖJGV). 

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 
3.1. Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
3.2. Erträgnisse aus Veranstaltungen oder vereinseigenen Unternehmungen 
3.3. Spenden 
3.4. Vermächtnissen und sonstigen Zuwendungen. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 4: Arten der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und     

Ehrenmitglieder. 
2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. 

Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch 
Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages fördern. Ehrenmitglieder sind 
Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt 
werden. 

 
§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 
                                              
1. Mitglied des Vereines können alle unbescholtenen  physischen Personen, sowie 

justische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden. 
2. Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern 

entscheidet die Generalversammlung, welche derartige Ansuchen als 
Tagesordnungspunkt zu behandeln hat. Die Aufnahme kann ohne Angabe von 
Gründen verweigert werden. Aufnahmeansuchen sind an die jeweilige 
Geschäftsstelle zu richten. Vom Zeitpunkt der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages, 
bis zur Bestätigung gilt der Aufnahmewerber als provisorisches Mitglied, welchem 
bereits sämtliche Einrichtungen des Vereines zur Verfügung stehen. 

3. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des erweiterten 
Ausschusses, durch die Generalversammlung. Zu Ehrenmitgliedern können jene 
Personen ernannt werden, die besondere Verdienste um den Weimaraner-
Vorstehhund, den Österreichischen Weimaraner Verein, oder auf 
jagdkynologischem Gebiet erworben haben. Ehrenmitglieder zahlen keinen 
Mitgliedsbeitrag, können jedoch die Rechte ordentlicher Mitglieder in Anspruch 
nehmen. Ein einziges, besonders verdientes Ehrenmitglied kann jeweils zum 
Ehrenpräsidenten gewählt werden. 
 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft, und mit ihr jeder Anspruch auf das Vereinsvermögen, erlischt 

durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften 
durch Verlust der Rechtspersönlichkeit; durch freiwilligen Austritt und durch 
Ausschluss. 

2. Der Austritt kann nur zum 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss der 
Geschäftsstelle mindestens drei Monate vorher schriftlich mitgeteilt werden. 
Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin 
wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Absendung maßgeblich. Die 
Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge samt etwaiger 
Spesen (§ 7, Abs.4), bleibt vom Austritt unberührt. 

3. Die Generalversammlung kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz 
zweimaliger, schriftlicher Mahnung und unter Setzen einer angemessenen 
Nachfrist, länger als 6 Monate mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im 
Rückstand ist. Ein Ausschluss erfolgt jedenfalls, wenn ein Mitglied zwei 
Jahresmitgliedsbeiträge nicht bezahlt hat.  

4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann von der 
Generalversammlung auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten, 
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wegen unehrenhaften Verhaltens und nach Verurteilung nach dem Strafgesetz 
verfügt werden. 

5. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 4 genannten           
Gründen von der Generalversammlung über Antrag des erweiterten Ausschusses 
beschlossen werden. 

 
§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines 

teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereines zu beanspruchen. Das 
Stimmrecht in der Generalversammlung, sowie das aktive und passive Wahlrecht 
steht nur den Ordentlichen- und den Ehrenmitgliedern zu. Ersteren jedoch nur, 
wenn ihr bereits fälliger Mitgliedsbeitrag vor Beginn der Generalversammlung 
entrichtet ist (§9 Abs.6). 

2. Ein Zehntel  der Mitglieder ist über begründeten Antrag jederzeit berechtigt vom 
Vorstand Informationen über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereines 
(§13 Abs. 3) und über schriftlichen Antrag jederzeit die Einberufung einer 
außerordentlichen Generalversammlung zu verlangen (§9 Abs. 2). 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu 
fördern, am Vereinsleben z.B. durch Teilnahme an Suchen, Ausstellungen usw. 
eifrig mitzuwirken und alles zu unterlassen, wodurch Ansehen und Zweck des 
Vereines Abbruch erleiden könnten. Sie haben die Zuchtordnung unbedingt 
einzuhalten und die Vereinsstatuten sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
beachten. 

4. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung 
der Mitgliedsbeiträge, sowie etwaiger Einbringungs- und Mahnspesen verpflichtet. 
Bei Neuaufnahmen sind die Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge jedenfalls 
sofort zu erlegen.  

5. Die Höhe der Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge wird von der 
Generalversammlung beschlossen (§10 Abs. 1.6.). Über Antrag an den Vorstand 
kann eine Vergünstigung gewährt werden. 
                  

§ 8: Vereinsorgane 
 

Organe des Vereines sind die Generalversammlung (§§ 9 – 11), der Vorstand (§§ 
12 – 14), der erweiterte Ausschuss (§ 15), der Zuchtausschuss (§ 16), die 
Rechnungsprüfer (§ 17), die Schlichtungsstelle (§ 18) und das Schiedsgericht (§ 
19). 
 

§ 9: Generalversammlung 
 

1. Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung hat jährlich bis 
spätestens 30. Juni stattzufinden. Eine Verlängerung dieser Frist kann vom 
erweiterten Ausschuss nur dann beschlossen werden, wenn die 
Generalversammlung mit einer Prüfung oder sonstigen Veranstaltung örtlich und 
zeitlich verbunden werde soll. 

2. Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des erweiterten 
Ausschusses, der ordentlichen Generalversammlung, auf schriftlichen Antrag von 
mindestens einem Zehntel der Mitglieder, oder auf Verlangen der 
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Rechnungsprüfer binnen vier Wochen (§ 17 Abs. 6) bzw. auf Verlangen eines 
Kurators (§ 12 Abs. 1) umgehend statt. 

3. Sowohl zu den ordentlichen, als auch zu den außerordentlichen 
Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem 
Termin schriftlich, über Rundschreiben oder Verlautbarung in der Fachpresse, 
oder mittels Telefax, oder über Email (an die vom Mitglied dem Verein bekannt 
gegebene Faxnummer oder Email Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Vorstand (§ 13 Abs. 2.3). 

4. Anträge an die Generalversammlung sind mindestens acht Tage vor dem Termin 
der Generalversammlung bei der Geschäftsstelle schriftlich, mittels Brief, Telefax, 
oder per Email einzureichen. Wahlvorschläge sind gesondert einzubringen. 
Schriftliche Anträge, die persönliche Streitigkeiten betreffen, und in die 
Kompetenz der Schlichtungsstelle, beziehungsweise des Schiedsgerichtes fallen, 
sind vom Vorstand nicht vor die Generalversammlung zu bringen, sondern mittels 
eingeschriebenem Brief unter Anführung von Gründen abzulehnen. 

5. Gültige Beschlüsse, ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung 
einer außerordentlichen Generalversammlung, können nur zur Tagesordnung 
gefasst werden. 

6. Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. 
Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder, sofern sie ihre bereits fällig 
gewordenen Mitgliedsbeiträge entrichtet haben, und die Ehrenmitglieder. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes 
Mitglied ist unzulässig. 

7. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von zumindest der Hälfte der 
Mitglieder erforderlich, widrigenfalls die Generalversammlung um eine halbe 
Stunde zu vertagen ist. Falls nötig, z.B. durch die nicht rechtzeitige Beendigung 
einer Prüfung, Ausstellung, etc., kann der Vorstand die Generalversammlung um 
eine weitere halbe Stunde verschieben. Sie ist dann ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erschienen Mitglieder stimmberechtigt. 

8. Wahlen und Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen 
die Statuten des Vereines, oder die Zuchtordnung geändert, oder der Verein 
aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten  Mehrheit von drei 
Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei der Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereines muss jedenfalls die Hälfte der Mitglieder anwesend sein. 

9. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, bei dessen 
Verhinderung sein Stellvertreter, wenn auch dieser verhindert ist, das an Jahren 
älteste Vorstandsmitglied.  

              
§ 10: Aufgaben der Generalversammlung 
 

1. Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 
1.1. Entgegennahmen und Genehmigung der jeweiligen Rechenschaftsberichte 

der Vorstandsmitglieder und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung 
der Rechnungsprüfer 

1.2. Beschlussfassung über den Voranschlag 
1.3. Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes, ihrer Stellvertreter und 

der Rechnungsprüfer 
1.4. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und dem 

Verein 
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1.5. Entlastung des Vorstandes 
1.6. Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für                  

ordentliche und außerordentliche Mitglieder 
1.7. Aufnahme bzw. Ausschluss von Mitgliedern; 
1.8. Verleihung bzw. Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft und Ernennung des 

Ehrenpräsidenten 
1.9. Verleihung von Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft oder besondere 

Verdienste 
1.10. Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und sonstiger 

Tagesordnungspunkten 
1.11. Beschlussfassung über die Änderung der Statuten, der Zuchtordnung, sowie 

die freiwillige Auflösung des Vereines. 
 
2. Die Generalversammlung ist verpflichtet, ihre Satzungen und sonstigen 

verbindlichen Bestimmungen (z.B. Zuchtordnung), die dem ÖKV in einer 
vollständigen Ausfertigung der letztgültigen Fassung zu überlassen sind, stets im 
Einklang mit der ÖKV-Satzung und den Beschlüssen der Generalversammlung 
bzw. des Vorstandes des ÖKV zu halten. Von Änderungen ist der ÖKV jeweils 
unverzüglich zu informieren (§ 6 Abs. 2b der Satzung des ÖKV vom 27.4.2002). 

 
§ 11: Geschäftsordnung der Generalversammlung 
 

1. Vor Beginn der Generalversammlung stellt der Schriftführer die Namen der 
Anwesenden fest. 

2. Der Kassier stellt aufgrund dieser Anwesenheitsliste und seiner Vormerkungen 
über bezahlte Mitgliedsbeiträge das Stimmrecht der einzelnen Anwesenden fest 
(§ 7 Abs. 1 und 4). 

3. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest oder 
vertagt diese um eine halbe Stunde, bzw. kann der Vorstand die 
Generalversammlung um eine weitere halbe Stunde verschieben (§9 Abs. 7), 
sofern nicht die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

4. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat das Recht eine geheime Abstimmung zu 
verlangen, wenn dies aufgrund der Bedeutung des Einzellfalles oder aus 
schwerwiegenden persönlichen Gründen geboten erscheint. Über einfachen 
Mehrheitsbeschluss der Generalversammlung wird die Abstimmung oder Wahl 
sodann geheim durchgeführt. 

5. Alle Rechenschaftsberichte und der Rechnungsabschluss sind von den 
Vorstandsmitgliedern bzw. im Verhinderungsfall von ihren Stellvertretern 
schriftlich in zweifacher Ausfertigung zur Generalversammlung mitzubringen. Eine 
Ausfertigung erhält vor Verlesung durch den Berichterstatter der Schriftführer zur 
Kontrolle und Protokollierung. Bei Verlesung des Rechenschaftsberichtes des 
Schriftführers wird die Zweitschrift zur Kontrolle dem Vorsitzenden übergeben. 

6. Protokolle der Generalversammlung werden jeweils im Jahresbericht sowie auf 
der Homepage des ÖWV veröffentlicht. Dadurch bleibt eine Einsichtnahme durch 
die Mitglieder gewährleistet.  

7. Die Anträge des Vorstandes werden zuerst behandelt, die übrigen Anträge in der 
Reihenfolge ihres Einlangens bei der Geschäftsstelle. 

8. Wichtige der Beschlussfassung zuvorgehende Debatten sind dem Schriftführer 
vom Vorsitzenden zusammenfassend zu diktieren. 

9. Die Mitglieder sind vom Schriftführer mittels Rundschreiben, Verlautbarungen in 
der Fachpresse, über die Homepage des Österreichischen Weimaraner Vereines, 
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oder in einer sonst geeigneten Weise von den in der Generalversammlung 
gefassten Beschlüssen in Kenntnis zu setzen. 

10. Satzungsänderungen sind durch den Vorstand unverzüglich der Vereinsbehörde 
anzuzeigen. 

 
§ 12: Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus dem Obmann, dem Schriftführer, dem Kassier, dem 

Zuchtwart, dem Zuchtregisterführer, dem Geschäftsstellenleiter, deren 
Stellvertretern, sowie den Beiräten.  

2. Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt (§ 10 Abs. 1.3). Der 
Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht an seine 
Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche 
Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt 
der Vorstand ohne  Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt, oder auf 
unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, 
unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der 
Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen (§ 9 Abs. 2). Sollten auch die 
Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die 
Notsituation erkennt unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen 
Gericht zu beantragen, der eine umgehende außerordentliche 
Generalversammlung einzuberufen hat (§9 Abs. 2).  

3. Die Funktionsperiode des Vorstandes beträgt drei Jahre, Wiederwahl ist möglich. 
4. Der Vorstand wird vom Obmann, bei dessen Verhinderung durch seinen 

Stellvertreter schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch der Stellvertreter auf 
unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den 
Vorstand einberufen 

5. Der Vorstand ist im Jahr möglichst viermal, mindestens aber zweimal 
einzuberufen, wobei zu diesem Zweck auch jede andere Gelegenheit im Zuge 
von Vereinsaktivitäten genutzt werden kann. 

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder rechtzeitig 
eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder nach einer 
Nachfrist von einer halben Stunde eingetroffen sind. 

7. Der Vorstand beschließt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Obmannes den Ausschlag. 

8. Den Vorsitz führt der Obmann, bei dessen Verhinderung der Stellvertreter. Ist 
auch  dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten 
Vorstandsmitglied, oder dem Vorstandsmitglied, das die anderen 
Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu bestimmen. 

9. Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, dem Obmann und ihren Stellvertretern       
unbedingt über ihre Tätigkeit im Vorstand genauestens zu informieren. Die 
Stellvertreter haben das Recht an jeder Vorstandssitzung beratend teilzunehmen, 
wobei ihnen auch ein Stimmrecht zukommt. 

10. Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines 
Vorstandsmitgliedes durch Enthebung (Abs.11) und Rücktritt (Abs. 12). 

11. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand, oder einzelne 
seiner Mitglieder bzw. deren Stellvertreter entheben. Die Enthebung tritt mit 
Bestellung des neuen Vorstandes oder Vorstandsmitgliedes bzw. dessen 
Stellvertreter in Kraft. 

12. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die     
Rücktrittserklärung ist entweder an den Obmann, an die Geschäftsstelle, oder an 
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den Vorstand zu richten. Im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstandes ist das 
Schreiben an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt tritt erst mit 
Kooptierung, oder Wahl eines Ersatz Vorstandsmitgliedes, oder der Neuwahl des 
gesamten Vorstandes in Kraft. 

13. Alle Vorstandssitzungen können ganz oder teilweise vertraulich geführt werden. 
Über alle Sitzungen sind Verhandlungsschriften zu führen. 

 
§13: Aufgaben des Vorstandes 
 

1. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Er ist das „Leitungsorgan“ im 
Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch 
die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

2. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
2.1. Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des 

Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses (=Rechnungslegung) 
binnen fünf Monaten ab Beendigung des Geschäftsjahres 

2.2. Vorbereitung der Generalversammlung 
2.3. Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung 
2.4. Verwaltung des Vereinsvermögens 
2.5. Veröffentlichung eines Jahresberichtes über die Tätigkeiten und finanziellen 

Gebarungen des Vereines in der eigenen Vereinszeitung 
2.6. Aufnahme und Kündigung von etwaigen Angestellten des Vereines 
2.7. Besprechung der laufenden Geschäfte, Festsetzung von Terminen 
2.8. Vorbereitung sonstiger Veranstaltungen, soweit dies nicht anderen 

Vereinsmitgliedern übertragen wurde. 
3. Der Vorstand ist über jederzeitiges begründetes Verlangen eines Zehntels der 

Mitglieder verpflichtet, binnen vier Wochen über die Tätigkeit und finanzielle 
Gebarung des Vereines Auskunft zu geben(§ 7 Abs.2). 

 
§ 14: Besondere Aufgaben einzelner Vorstandsmitglieder 
 

1. Der Obmann und die Geschäftsstelle führen die laufenden Geschäfte des 
Vereines. Obmann und die Geschäftsstelle werden vom Schriftführer unterstützt. 

2. Der Obmann vertritt den Verein nach außen, insbesondere gegenüber Behörden 
und bei allen offiziellen Angelegenheiten. Schriftliche Ausfertigungen (nicht 
vereinsinterne oder private Schriftstücke) des Vereines bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Unterschriften des Obmanns und des Schriftführers. In 
Geldangelegenheiten (= vermögenswerte Dispositionen) des Obmanns und des 
Kassiers, in Zuchtangelegenheiten des Obmanns und des Zuchtregisterführers. 
Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bedürfen der 
Zustimmung des Obmannes. 

3. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten, 
bzw. für ihn zu zeichnen, kann ausschließlich der Obmann, oder im 
Verhinderungsfall der Obmannstellvertreter. Nach Genehmigung durch den 
Obmann, die Geschäftsstelle, der Schriftführer, der Zuchtregisterführer und der 
Kassier. 

4. Bei Gefahr in Verzug ist der Obmann, im Verhinderungsfall der 
Obmannstellvertreter, berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den 
Wirkungsbereich der Generalversammlung, oder in den Vorstandsbereich fallen, 
unter eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu treffen. Diese 
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Anordnungen bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das 
zuständige Vereinsorgan. 

5. Über alle Aktivitäten, die den Verein betreffen, ist der Obmann unverzüglich zu 
verständigen und seine Zustimmung einzuholen. 

6. Der Obmann beruft nach Bedarf die Sitzungen des Vorstandes (§ 12 Abs. 4) und 
des erweiterten Ausschusses (§ 15 Abs. 2) ein. 

7. Der Obmann, dessen Stellvertreter, führt den Vorsitz in der Generalversammlung 
und im Vorstand. 

8. Der Schriftführer, im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter, oder ein 
beauftragtes Vorstandsmitglied, führt die Protokolle der Generalversammlung und 
der Vorstandsversammlungen. Er leitet den Schriftverkehr. Der Kanzleibetrieb 
wird durch den Schriftführer und durch die Leitung der Geschäftsstelle 
abgewickelt, und unterliegt der Weisung durch den Obmann. Die Mitgliederkartei 
wird durch den Schriftführer geführt. Schriftliche Ausfertigungen des Vereines, 
sofern sie nicht Geld- oder Zuchtangelegenheiten betreffen, bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit auch der Unterschrift des Schriftführers. 

9. Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines 
verantwortlich und führt die Buchhaltung. Er betreut das Vermögen des Vereines 
und erstellt den Rechnungsabschluss vor jeder Generalversammlung, jedenfalls 
aber binnen fünf Monaten ab Beendigung des Geschäftsjahres (§13 Abs. 2a). Der 
Rechnungsabschluss ist in Form einer Einnahmen- Ausgabenrechnung samt 
Vermögensübersicht transparent und nachvollziehbar zu gestalten und dient als 
Prüfungsgrundlage für die bestellten Rechnungsprüfer (§ 17 Abs. 3 und 7). 
Schriftliche Ausfertigungen des Vereines in Geldangelegenheiten müssen neben 
der Unterschrift des Obmanns auch die des Kassiers tragen. Der Kassier hält 
laufend Rücksprache mit dem Schriftführer über den aktuellen Mitgliederstand. 
Obmann und Kassier sind auf dem Konto des Österreichischen Weimaraner 
Vereines zeichnungsberechtigt. 

10. Der Zuchtwart hat für die Einhaltung der Zuchtordnung zu sorgen, er ist 
verpflichtet die  Mitglieder in allen züchterischen Angelegenheiten zu beraten. Er 
unterstützt den Zuchtregisterführer. Neben dem Obmann, dem 
Obmannstellvertreter, dem Zuchtregisterführer gehört er auch dem 
Zuchtausschuss an.  

11. Dem Zuchtregisterführer obliegt die Führung des Zuchtregisters, die 
Ausstellungs- und Abstammungsnachweise, sowie die Eintragung von Prüfungs- 
und Ausstellungserfolgen in das Zuchtregister und in die 
Abstammungsnachweise. Schriftliche Ausfertigungen des Vereines in 
Zuchtangelegenheiten müssen neben der Unterschrift des Obmannes auch die 
des Zuchtregisterführers tragen (Abs.2). Abstammungsnachweise zeichnet dieser 
jedoch alleine. 

12. Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle der einzelnen Vorstandsmitglieder 
ihre jeweiligen Stellvertreter. 

13. Der Vorstand ist berechtigt, alle anderen nicht seinen Mitgliedern obliegenden            
Angelegenheiten Referenten, Delegierten oder Komitees zu übertragen und bei 
Bedarf Beiräte zu bestellen. 
 
 

§ 15: Erweiterter Ausschuss 
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1. Der erweiterte Ausschuss besteht aus den Vorstandsmitgliedern, deren 
Stellvertretern,  den Delegierten bei den Dachverbänden (ÖKV, ÖJGV), den 
Suchenreferenten, sowie den eventuell gewählten Beiräten und Sonderkomitees. 

2. Der erweiterte Ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei 
Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Obmannes. Der erweiterte 
Ausschuss wird vom Obmann einberufen, wenn dieser es für notwendig erachtet, 
oder es von einem Mitglied des erweiterten Ausschusses begründet verlangt wird. 

3. Über alle Sitzungen des erweiterten Ausschusses sind Verhandlungsschriften zu 
führen. 

4. Dem erweiterten Ausschuss sind folgende Aufgaben vorbehalten: 
4.1 Verlängerung der Frist für die Abhaltung der ordentlichen 

Generalversammlung 
4.2 Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung 
4.3 Vorlage des Wahlvorschlages an die Generalversammlung (verpflichtend) 
4.4 Überprüfung der gesamten Vereinstätigkeit auf Übereinstimmung mit den 

Satzungen. 
 
§ 16: Zuchtausschuss 
 

1. Der Zuchtausschuss besteht aus dem Obmann, dessen Stellvertreter, dem 
Zuchtregisterführer, dem Zuchtwart und deren Stellvertretern. 

2. Die Sitzungen werden vom Zuchtwart einberufen, Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Obmannes, der auch den Vorsitz führt. 

3. Über alle Sitzungen des Zuchtausschusses sind Verhandlungsschriften zu führen. 
4. Dem Zuchtausschuss obliegt die 

4.1 Beratung über Zuchtangelegenheiten 
4.2 Ausarbeitung von Zuchtbestimmungen zur Antragsstellung an die 
Generalversammlung 
4.3 Verfassung von belehrenden Schriften über Zucht, Aufzucht, Pflege, etc. 

 
§ 17: Rechnungsprüfer 

    
1. Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung durch Vorschlag 

des erweiterten Ausschusses für die Dauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl 
ist möglich. 

2.  Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ- mit Ausnahme der 
Generalversammlung angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

3. Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung 
der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der       
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. 

4. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und dem Verein bedürfen der 
Genehmigung der Generalversammlung. 

5. Die Rechnungsprüfer haben das Recht auch während des Geschäftsjahres          
Überprüfungen vorzunehmen. Über das Ergebnis dieser Überprüfung haben sie 
dem erweiterten Ausschuss schriftlich zu berichten. 

6. Festgestellte Mängel, begründet in einem beharrlichen und schwerwiegenden 
Fehlverhalten des Vorstandes sind von den Rechnungsprüfern aufzuzeigen und 
haben diese gegebenenfalls eine außerordentliche Generalversammlung 
einzuberufen (§ 9 Abs.2). 
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7. Am Ende des Geschäftsjahres haben die Rechnungsprüfer den 
Rechnungsabschluss mit allen Belegen zu überprüfen und über das Ergebnis 
binnen vier Monaten der Generalversammlung zu berichten. 

8.  Für den Fall der Ordnungsmäßigkeit der Arbeit des Vorstandes und der 
Kassengebarung haben sie bei der Generalversammlung die Entlastung des 
Vorstandes zu beantragen. 

9. Die Rechnungsprüfer fungieren gleichzeitig als Streitschlichter (§ 18 Abs. 2) und 
Protokollprüfer, wobei sie die Richtigkeit der Protokolle der Generalversammlung 
durch ihre Unterschrift zu bestätigen haben. 

10. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 12 Abs. 10 
bis 12 sinngemäß. 

 
§ 18: Schlichtungsstelle 
 

1. Zur Schlichtung aller aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist 
erst die vereinsinterne Schlichtungsstelle berufen. Sie ist eine 
„Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein 
Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO (§19).  

2. Die Aufgaben der Schlichtungsstelle sind beiden Rechnungsprüfern gemeinsam 
als Streitschlichter zugewiesen (§ 17 Abs.9). 

3. Die Streitschlichter haben unbefangen und unter Wahrung des rechtlichen 
Gehörs binnen einer Behandlungsfrist von sechs Monaten lediglich im Sinne der 
Streitschlichtung einen Einigungsvorschlag zu erarbeiten, der über Aufforderung 
eines Beteiligten auch eine schriftliche Begründung zu enthalten hat. 

4. Die Tätigkeit der Schlichtungsstelle ist zu dokumentieren. 
5. Kann die Streitigkeit von der Schlichtungsstelle nicht binnen der in Abs.3 

genannten Frist beigelegt werden, ist jeder Beteiligte berechtigt das 
vereinsinterne Schiedsgericht anzurufen (§ 18). 

    
§ 19: Schiedsgericht 
 
1. Zur Entscheidung über alle aus dem Vereinsverhältnis entstehenden 

Streitigkeiten die nicht vor der Schlichtungsstelle beigelegt werden konnten, ist 
zur Vermeidung prozessualer Auseinandersetzungen vor Gericht ausschließlich 
das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist ein Schiedsgericht im Sinne 
der §§ 577 ff ZPO. 

2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei stimmberechtigten ordentlichen 
Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem 
Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über 
Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere 
Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes 
namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen 
wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein 
drittes stimmberechtigtes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des 
Schiedsgerichtes. Bei Stimmgleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen 
das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dürfen keinem Organ- mit 
Ausnahme der Generalversammlung- angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand 
der Streitigkeit ist. 

3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen 
Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. 
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Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind 
unter Ausschluss des Rechtsweges endgültig. 

4. Disziplinarverfahren werden nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen 
des Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV) durchgeführt. 

 
§ 20: Freiwillige Auflösung des Vereines 

 
1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann ausschließlich in einer 

Generalversammlung und nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der 
abgegebenen gültigen Stimmen schlossen werden (§ 9 Abs. 8). 

2. Die Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – 
über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu 
berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der 
Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen 
soll, soweit dies möglich und erlaubt, einer oder mehreren Organisationen 
zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt, sonst 
Zwecken der Sozialhilfe. Diese Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 

3. Die freiwillige Auflösung des Vereines muss in der Fachpresse veröffentlicht 
werden und ist der Vereinsbehörde unter Bekanntgabe des Datums der 
Auflösung, der eventuellen Erfordernisse der Abwicklung, sowie des Beginns 
der Vertretungsbefugnis eines allenfalls bestellten Abwicklers, binnen vier 
Wochen nach Auflösung mitzuteilen. 

 
§ 21: Schluss und Übergangsbestimmungen 

 
1. Die vorliegenden Satzungen wurden unter Bedachtnahme auf die 

Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 auf der ordentlichen 
Generalversammlung am 24.4.2010, in Neudorf bei Staatz beschlossen und 
treten mit der Anzeige an die zuständige Vereinsbehörde in Kraft. Gleichzeitig 
verlieren die bisherigen Satzungen vom 3.5.2003, und Beschlüsse, soweit sie in 
Widerspruch zu den vorliegenden Satzungen stehen, ihre Gültigkeit. 

2. Der erweiterte Ausschuss prüft die bisher in Kraft gestandenen Beschlüsse im 
Hinblick auf ihre weitere Gültigkeit. 

3. Der Schriftführer sammelt und ordnet sodann alle weiter wirksamen Beschlüsse 
und Bestimmungen, sodass er jederzeit über ihren Inhalt Auskunft geben kann. 

4. Satzungen, Zuchtordnung und Standard sollen alle Mitglieder besitzen. Neuen 
Mitgliedern müssen dieselben nach Bezahlung der Beitrittsgebühr bzw. des 
Mitgliedsbeitrages ausgefolgt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


